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Öffentliche Bekanntmachung vom 12.06.2023 

Auflegung der Vorschlagsliste zur Jugendschöff*innenwahl 

Die Vorschlagsliste zur Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die 
Amtsperiode 2024 bis 2028 liegt von Montag, 3. Juli 2023, bis einschließlich Montag, 
10. Juli 2023, im Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln, Ottmar-Pohl-
Platz 1 (Kalk-Karree), 51103 Köln, Zimmer 5 E 03, in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr 
öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Gegen die Vorschlagsliste kann bis einschließlich Dienstag, 18. Juli 2023, Einspruch 
erhoben werden, wenn darin Personen aufgeführt sind, die nach § 32 Gerichts–
verfassungsgesetz (GVG) nicht aufgenommen werden durften oder die nach §§ 33 
und 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. Einsprüche müssen schriftlich oder 
zu Protokoll bei der oben genannten Adresse in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr 
vorgebracht werden. 
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